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Ausführungsvorschriften 

zu § 7 des Berliner Straßengesetzes 
über die Anwendung des  

Erhaltungsmanagementsystem Straßen Berlin  
(EMS-BE) 

 
Bekanntmachung vom 20. März 2025 

 
MVKU IV D 1 

 
Telefon 9025 – 1154 oder 9025 –0, intern 925-1154 

 
 

Auf Grund des § 27 Abs. 4 des Berliner Straßengesetzes vom 13. Juli 1999 (GVBl. S. 380), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 11.12.2024 (GVBl. S. 614, 618), wird bestimmt: 
 
1. Zur Verbesserung und Systematisierung der Planung der Straßenerhaltung wird die 

Software „Erhaltungsmanagement Straßen Berlin“ verbindlich zur Anwendung durch die für 
die Straßenerhaltung zuständigen Stellen des Landes Berlin vorgeschrieben. 

2. Die Anwendung ist nur geschulten und zugangsberechtigten Mitarbeitenden gestattet. Die 
hierfür erforderlichen Schulungen werden zentral, organisiert durch die für den Straßenbau 
zuständigen Senatsverwaltung, durchgeführt. 

3. Das System ist im Probeechtbetrieb eingeführt. 

4. Abweichungen von diesen Ausführungsvorschriften bedürfen der Zustimmung der für den 
Straßenbau zuständigen Senatsverwaltung. 

5. Diese Ausführungsvorschriften ersetzen die Ausführungsvorschriften zu § 7 des  
Berliner Straßengesetzes über die Einführung des Erhaltungsmanagementsystem Straßen 
Berlin (EMS-BE) vom 04. Mai 2020 (ABl Nr.: 23/2020 S. 4020). 

6. Diese Ausführungsvorschriften treten am 23. Mai 2025 in Kraft. Sie treten mit Ablauf des 
22. Mai 2030 außer Kraft. 
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